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Funktionsbeschrieb: Qualitäts-Coach 

(genehmigt durch die Fakultät an ihrer Sitzung vom 26.11.2009) 

 

 

Die Organisation betreffend die Qualitätssicherung und -entwicklung (QSE) der Univer-

sität sieht auf Stufe Departemente die Bestimmung von Qualitäts-Coaches (Q-

Coaches) vor. Der Funktionsbeschrieb dient der Klärung und Vereinheitlichung der 

Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung sowie der Schaffung von Transparenz.  

Der Q-Coach: 

1. Ist eine Professorin oder ein Professor des Departementes.  

2. Arbeitet eng mit der Departementsvorsteherin oder dem Departementsvorsteher 

zusammen.  

3. Ist Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner für die Q-Beauftragte oder den Q-

Beauftragten der Fakultät.  

4. Ist Mitglied des QSE-Fachgremiums der rechtswissenschaftlichen Fakultät, nimmt 

an dessen Sitzungen teil und kann sich durch eine Professorin oder einen Profes-

sor des Departementes vertreten lassen.  

5. Informiert das Departement und seine Institute angemessen über die Belange der 

QSE und fördert die Qualitätsdiskussion. 

6. Ist auf Stufe Departement insbesondere verantwortlich für die weiteren Belange der 

Qualitätssicherung und -entwicklung, namentlich: 

a. die Koordination des Einsatzes und der Pflege der QSE-Instrumente; 

b. die organisatorischen Aspekte der departementsinternen QSE und die Koordi-

nation der Umsetzung der QSE-Instrumente; 

c. die QSE-Dokumentation betreffend QSE-Massnahmen zuhanden des/der Ein-

heitsverantwortlichen. 

 

 


